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Vergleich der Wahlbeteiligung in den ersten Wahlgängen der letzten drei Präsidentschaftswahlen.

Vergleich der Wahlbeteiligung in den ersten Wahlgängen der letzten drei Präsidentschaftswahlen.

Gebiet 2010 2004 1999
Ukraine 66,76 74,92 69,82
Autonome Republik Krim 63,10 65,97 58,84
Oblast Winnyzja 68,06 77,93 76,30
Oblast Wolhynien 74,09 82,91 77,68
Oblast Dnipropetrowsk 66,18 70,30 67,32
Oblast Donezk 69,66 78,10 65,61
Oblast Shytomyr 64,53 76,72 75,89
Oblast Transkarpatien 56,74 66,50 60,25
Oblast Saporishshja 67,90 69,73 66,54
Oblast Iwano-Frankiwsk 70,71 80,06 77,70
Oblast Kyiw 64,80 76,67 74,19
Oblast Kirowohrad 63,26 73,90 73,70
Oblast Luhansk 71,00 75,62 66,68
Oblast Lwiw 73,69 80,83 77,62
Oblast Mykolajiw 63,84 71,49 66,86
Oblast Odessa 62,97 64,79 58,07
Oblast Poltawa 65,98 78,13 76,94
Oblast Riwne 71,25 81,11 76,74
Oblast Sumy 64,92 80,74 79,46
Oblast Ternopil 73,11 84,92 82,04
Oblast Charkiw 64,93 71,83 66,28
Oblast Cherson 60,47 68,80 67,46
Oblast Chmelnyzkij 69,37 79,83 77,63
Oblast Tscherkassy 63,97 75,62 75,22
Oblast Tscherniwzy 59,61 71,97 67,35
Oblast Tschernihiw 66,13 78,63 78,13
Kyiw 65,99 75,84 62,99
Sewastopol 65,77 70,29 52,76
Quellen:
Zentrale Wahlkommission – 2010
Zentrale Wahlkommission – 2004
Zentrale Wahlkommission – 1999
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http://ukraine-nachrichten.de/wahlbeteiligung-ersten-wahlganges-nach-regionen_2122_politik
http://cvk.gov.ua/vp2010/wp063pt00_t001f01=700pt001f01=700.html
http://cvk.gov.ua/vp2004/WP063-pt00_t001f01=500&PT001F01=502.htm
http://cvk.gov.ua/vp1999/webvp1.webproc51-kodvib=100&menu=7&rejim=0.htm
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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